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Kapitel 1

Einleitung

„Der vom Staat in Vollzug gesetzte Zwang bildet das absolute Krite
rium des Rechts, ein Rechtssatz ohne Zwang ist ein Widerspruch in 
sich selbst, ein Feuer, das nicht brennt, ein Licht, das nicht leuchtet.“
Rudolf von Jhering

A. Einführung

Eine eigenständige Erwerbstätigkeit ist für einen Großteil der Gesellschaft 
mittlerweile selbstverständlich.1 Daher ist eine dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben 
auch für Menschen mit (Schwer-)Behinderungen von wesentlicher Bedeutung.2 Sie 
verhilft ihnen nicht nur zu einer gesicherten finanziellen Lebensgrundlage, sondern 
verschafft ihnen auch Selbstvertrauen und die Möglichkeit einer selbstbestimmten 
und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.3

Bei den Regelungen zur Förderung der Rehabilitation und Teilhabe von 
schwerbehinderten Menschen handelt es sich insgesamt um eine noch sehr junge 
Rechtsmaterie. Auch wenn schon in den 1920er Jahren erste Regelungen zum 
Schutz von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen4 vorhanden waren, ging 
es zunächst vor allem um die Wiedereingliederung von Kriegsbeschädigten in den 
deutschen Arbeitsmarkt5 und später um eine reine „Fürsorge und Versorgung“, 
insbesondere in eigens geschaffenen Einrichtungen zum Wohnen, Lernen und Ar
beiten abseits vom Rest der Gesellschaft6. Die Notwendigkeit, Selbstbestimmtheit 
und Inklusion in Arbeitswelt und Gesellschaft zu fördern, wurde erst zum Ende des 
20. Jahrhunderts erkannt. Sinnbild für den damaligen Paradigmenwechsel ist die 
Aufnahme des Diskriminierungsverbots für Menschen mit Behinderungen in Art. 3 
Abs. 3 S. 2 GG im Jahr 1994.7 Daraufhin folgte eine Flut an Regelungen und Ge
setzen auf unterschiedlichen Rechtssetzungsebenen. Hervorzuheben sind insbe

1 Kocher et al., Das Recht auf eine selbstbestimmte Erwerbsbiografie, S. 25.
2 BT-Drs. 15/4575, S. 66.
3 BT-Drs. 15/4575, S. 66.
4 Gemeint ist das SchwbG 1920/23. Zwar existierten bereits seit 1916 Forderungen in der 

Öffentlichkeit nach Regelungen für die Kriegsopfer, Gesetze wurde jedoch erst nach Ende des 
Krieges erlassen; vgl. Becker, Schwerbeschädigtengesetz, Einf. S. 2.

5 Becker, Schwerbeschädigtengesetz, Einf. S. 1 f.
6 Vgl. Handbuch Antidiskriminierungsrecht-Zinsmeister, § 9 Behinderung als Diskrimi

nierungskategorie Rn. 44; Degener, ZaöRV 2005, 887, 889.
7 Degener, ZaöRV 2005, 887, 889.



sondere das SGB IX8 im Jahr 2001 und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG)9 auf der Grundlage der Richtlinie 2000/78/EG im Jahr 2006 sowie 2008 die 
Unterzeichnung und Verabschiedung des „Übereinkommens der Vereinten Natio
nen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ (UN-BRK) als einfaches 
Bundesgesetz10 und 2011 als Unionsrecht11 durch den Beitritt der Europäischen 
Union.

Auf Basis der unterschiedlichen völker-, unions- und verfassungsrechtlichen 
Verpflichtungen zum Schutz und zur Förderung der Menschen mit (Schwer-)Be
hinderungen hat sich vor allem in den letzten drei Jahrzehnten ein umfassendes 
Gefüge an Gesetzen und Rechtsnormen entwickelt, das dazu dienen soll, Menschen 
mit (Schwer-)Behinderungen die notwendige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
zu ermöglichen. Im Fokus steht dabei insbesondere die Förderung eines selbstbe
stimmten Lebens mithilfe von besonderen Regelungen und Maßnahmen, die es 
ihnen ermöglichen sollen, ihren eigenen Lebensunterhalt durch eine Beschäftigung 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu bestreiten. Das Zentrum bildet im deutschen 
Recht der § 154 SGB IX, der die öffentlichen und privaten Arbeitgeber12 gleicher
maßen dazu verpflichtet, ihren Beitrag zur Inklusion zu leisten, indem sie auf 
mindestens fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen13 be
schäftigen.

Quoten für Menschen mit Behinderungen sind nach den völker- und unions
rechtlichen Vorgaben keine Pflicht und damit auch nicht selbstverständlich. So 
existieren vor allem in den nordeuropäischen Ländern wie Dänemark, Finnland, 
Island, Norwegen und Schweden keine Beschäftigungsquoten für Menschen mit 
Behinderungen.14 Dagegen haben sich etwa Deutschland, Österreich, Bulgarien, 
Spanien, Portugal, Frankreich und Italien für eine solche Beschäftigungsförderung 
für Menschen mit Behinderungen entschieden.15 Dies hängt u. a. von unterschied

8 BGBl. I 2001, S. 1046.
9 BGBl. I 2006, S. 1897.
10 BGBl. II 2008, S. 1419.
11 Beschluss 2010/48/EG des Rates vom 26. November 2009 über den Abschluss des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
durch die Europäische Gemeinschaft. ABl. L 23 vom 27. 01.2010, S. 35–61.

12 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird das generische Maskulinum verwendet. Ge
meint sind hiermit alle Personen – unabhängig von ihrer Geschlechtszugehörigkeit.

13 Ein Großteil der Regelungen des SGB IX gilt zusätzlich auch für Gleichgestellte i.S.d. 
§ 2 Abs. 3 SGB IX. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Nachfolgenden überwie
gend nur von „schwerbehinderten Menschen“ die Rede sein. Gemeint sind jedoch alle Per
sonen, die unter den jeweiligen Regelungsbereich fallen.

14 Fuchs, SozSich 2013, 438; vgl. Europäische Kommission, Kompendium – Vorbildliche 
Verfahren für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen, S. 63 ff.

15 Fuchs, SozSich 2013, 438; die Liste der Länder, die eine Beschäftigungsquote für 
Menschen mit Behinderungen haben, ist noch viel länger. Hierzu gehören etwa auch: Zypern, 
Griechenland, Ungarn, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Rumänien und Slowenien; vgl. 
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lichen kulturellen Vorstellungen, Einstellungen und Erfahrungen ab. Denn Be
schäftigungsquoten können nicht nur positiv wahrgenommen werden. Vielmehr 
können sie etwa auch den Eindruck vermitteln, dass Menschen mit (Schwer-)Be
hinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht konkurrenzfähig sind.16

Seit Längerem bestehen allerdings zum Teil erhebliche Zweifel an der Wirk
samkeit des bisherigen Tätigwerdens des deutschen Gesetzgebers.17 Probleme der 
Beschäftigungssituation von Menschen mit (Schwer-)Behinderungen verdeutlicht 
u. a. auch eine allgemeine Studie der OECD zu der Beschäftigungssituation von 
Menschen mit Behinderungen in allen 27 OECD Staaten aus dem Jahr 2009, wo
nach Menschen mit Behinderungen in Deutschland nicht nur Schwierigkeiten bei 
der Arbeitsplatzsuche haben, sondern im Durchschnitt auch schlechtere Beschäfti
gungsbedingungen erfahren, wenn sie in Beschäftigung sind.18 So sind sie nicht nur 
häufiger in Teilzeit beschäftigt als Menschen ohne Behinderungen, sondern werden 
auch – trotz einer teilweise guten Qualifikation – schlechter für ihre Arbeit ent
lohnt.19

Die Notwendigkeit, das System der Beschäftigungsförderung für schwerbehin
derte Menschen zu überdenken, ist erneut durch die am 3. Oktober 2023 veröf
fentlichten „Abschließenden Bemerkungen“ (Concluding Observations) des UN- 
Fachausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen im zweiten und 
dritten Staatenprüfverfahren zu Deutschland in den Fokus gerückt. In diesen Be
merkungen legt der Ausschuss seine Einschätzung zu der derzeitigen Situation für 
Menschen mit Behinderungen sowie zu dem Umsetzungsstand der UN-BRK dar. 
Dabei hob er vor allem die noch immer bestehende schwierige Beschäftigungssi
tuation von Menschen mit (Schwer-)Behinderungen heraus und verwies auf ihre 
hohe Arbeitslosigkeit.20 Darüber hinaus kritisierte er vor allem die Wirksamkeit der 
Beschäftigungspflichtquote des § 154 SGB IX und der Ausgleichsabgabe aus § 160 
SGB IX.21 Nach seiner Auffassung sei es zur Verbesserung der Beschäftigungssi
tuation für Menschen mit (Schwer-)Behinderungen erforderlich, die Umsetzung der 
Beschäftigungsquote sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor weiter
zuentwickeln und darüber hinaus andere Rechtsfolgen und Sanktionsmittel im Fall 

Europäische Kommission, Kompendium – Vorbildliche Verfahren für die Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderungen, S. 63 ff.

16 Fuchs, SozSich 2013, 438, 439.
17 So etwa: Deinert, in: Homo faber disabilis?, 119 ff.; Fuchs, SozSich 2013, 438, 442 f.; 

Banafsche, NZS 2012, 205, 205 ff.; Däubler, Das Arbeitsrecht 2, Rn. 1473; Deinert, ZSR 
Sonderheft 2005, 104, 104 ff.; Jakobs, GuS 2004, 30, 30 ff.; Cramer, BArbBl. 7–8/1981, 10, 
12; allgemein für die 27 OECD-Staaten: OECD, Sickness, Disability and Work, S. 12.

18 OECD, Sickness, Disability and Work, S. 1 ff.
19 OECD, Sickness, Disability and Work, S. 33 f.
20 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD/C/DEU/CO/2 –3, S. 13.
21 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD/C/DEU/CO/2 –3, S. 13.
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der Nichterfüllung der Pflichtquote einzuführen, die wirksamer als die derzeitige 
Ausgleichsabgabe sind.22

Vor diesem Hintergrund gilt es die Wirkungsweise und Wirksamkeit der Be
schäftigungspflicht genauer zu untersuchen. Aufgabe der vorliegenden Bearbeitung 
ist es daher zum einen, zu ermitteln, auf welche Weise die Rechtsdurchsetzung 
erfolgt bzw. erfolgen soll. Zum anderen wird die Beschäftigungspflicht auch auf 
mögliche Regelungslücken („Schlupflöcher“) für beschäftigungsunwillige Arbeit
geber überprüft, die die Wirksamkeit der Beschäftigungsförderung für schwerbe
hinderte Menschen erheblich beeinträchtigen (können). Zu ermitteln gilt es dabei 
auch, welche Bedeutung dem Zwang zur Durchsetzung der Beschäftigungspflicht 
zukommt und ob – wie von Jhering allgemein prophezeit – die Beschäftigungs
pflicht wirkungslos ist, wenn es an staatlichen Mitteln zur Sanktion und zwangs
weisen Durchsetzung fehlt, aber auch welche wirksamen Alternativen zur Rechts
durchsetzung existieren.

B. Gang der Untersuchung

Als Ausgangspunkt der Bearbeitung wird die Notwendigkeit einer wirksamen 
Beschäftigungsförderung für schwerbehinderte Menschen anhand eines kurzen 
Überblicks über die rechtlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen und Grund
lagen (Kapitel 2) verdeutlicht. Von besonderer Bedeutung ist es hierbei, den Wan
del der gesellschaftlichen Anschauung der Stellung, aber auch der Bedürfnisse von 
schwerbehinderten Menschen nachzuzeichnen, weil diese den rechtlichen Wandel 
zuvörderst mitbedingten. Darüber hinaus wird die rechtliche Notwendigkeit von 
Regelungen zur Förderung der Beschäftigung von Menschen mit (Schwer-)Behin
derungen anhand der völker-, unions- und verfassungsrechtlichen Grundlagen dar
gestellt. In diesem Zusammenhang wird auch der Frage nachgegangen, ob starre 
Quotenregelungen, wie die des § 154 SGB IX, nach den völker-, unions- und ver
fassungsrechtlichen Grundlagen überhaupt zulässig sind, verlangen solche doch 
unabhängig von der Qualifikation, eine benachteiligte Gruppe von Menschen zu 
bevorzugen.23

Nachfolgend wird sodann die Wirkungsweise der Beschäftigungspflichtquote des 
§ 154 SGB IX umfassend herausgearbeitet (Kapitel 3). Diese Ausführungen schaf
fen die Grundlagen für die spätere Beurteilung ihrer Wirksamkeit. Ferner werden 
auf ihnen aufbauend Handlungsoptionen zur Verbesserung der Beschäftigungssi
tuation entwickelt. Dargestellt werden nicht nur die rechtlichen Grundlagen des 
§ 154 SGB IX, sondern darüber hinaus wird auch untersucht, welches Grundkon

22 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD/C/DEU/CO/2 –3, S. 14.
23 Ausführlich zum Begriff der Quote: Handbuch Antidiskriminierungsrecht-Schuler- 

Harms, § 16 Positive Maßnahmen Rn. 5; Pfarr, Quoten und Grundgesetz, S. 202 ff.; Hoh
mann-Dennhardt, Ungleichheit und Gleichberechtigung, S. 30 ff.
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zept der Rechtsdurchsetzung der Gesetzgeber ihr in der Theorie zugrunde gelegt 
hat. Im Fokus stehen die Beschäftigungspflicht flankierende zusätzlichen Rege
lungen und Pflichten sowie auch in einem knappen Überblick die Eingliederungs
hilfen aus dem SGB IX und SGB III.

Im Anschluss wird die Wirksamkeit des herausgearbeiteten Systems zur Be
schäftigungsförderung von schwerbehinderten Menschen, bestehend aus Beschäf
tigungspflicht, Ausgleichsabgabe, den sie flankierenden Pflichten und den Ein
gliederungshilfen kritisch in Augenschein genommen. Im Mittelpunkt stehen Fra
gen der faktischen Rechtsdurchsetzung. Hierzu werden u. a. Statistiken zu der tat
sächlichen Beschäftigungssituation von schwerbehinderten Menschen auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt betrachtet. Zudem wird kritisch hinterfragt, ob für Ar
beitgeber – entgegen des § 160 Abs. 1 S. 2 SGB IX – faktisch eine Wahlmöglich
keit zwischen Pflichtenerfüllung und Alternativen besteht. Schließlich wird um
fassend untersucht, ob ein möglicherweise bestehendes Missverhältnis zwischen 
den Beschäftigungshindernissen und -anreizen als möglicher Grund für die Ent
scheidung der Arbeitgeber gegen die Erfüllung der Handlungspflicht aus § 154 
SGB IX auszumachen ist und welche Auswirkungen dieses auf die Wirksamkeit der 
Beschäftigungspflicht hat.

Zum Abschluss wird ein Blick auf mögliche Handlungsoptionen des Gesetzge
bers zur Verbesserung der Beschäftigungssituation und Steigerung der Wirksamkeit 
der Beschäftigungsförderung für schwerbehinderte Menschen, insbesondere des 
§ 154 SGB IX, geworfen und ausführlich auf ihre eigene Wirksamkeit untersucht 
(Kapitel 5). Die Bearbeitung schließt mit einem Fazit und einem kurzen Ausblick 
(Kapitel 6).

B. Gang der Untersuchung 37 


